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Veranstaltungsprogramm


P 13/4510/21

Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Leistungskatalog und Entwicklung neuer Angebote
Stand: 22. Januar 2021
21. - 23. April 2021
Digitale Fachveranstaltung
Referentinnen/Referenten
Matthias Dehmel, Wissenschaftlicher Referent im Projekt Umsetzungsbegleitung BTHG
Tristan Fischer, Wissenschaftlicher Referent im Projekt Umsetzungsbegleitung BTHG
Leitung
Projekt Umsetzungsbegleitung BTHG
Inhalt
Mit dem BTHG wurde das Leistungsrecht der Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungszentrierten zu einem personenzentrierten Ansatz reformiert. Die reformierte Eingliederungshilfe im SGB IX regelt nur noch die Erbringung von Fachleistungen. Leistungsberechtigte Personen erhalten ihre Fachleistungen der Eingliederungshilfe nun personenzentriert und damit unabhängig von der Wohnform, in der sie leben. 

Dem entsprechend musste das Vertragsrecht angepasst werden: § 95 SGB IX verpflichtet die Träger der Eingliederungshilfe, eine personenzentrierte Leistung für Leistungsberechtigte unabhängig vom Ort der Leistungserbringung sicherzustellen und hierzu das Vertragsrecht zu nutzen. Der Einrichtungsbegriff wurde entfernt; bisherige Regelungen an die neuen Anforderungen angepasst. Dies gilt auch für die Landesrahmenverträge zwischen den Vereinigungen der Leistungserbringer und den Trägern der Eingliederungshilfe.
In den Bundesländern wurden zwischenzeitlich Landesrahmenverträge nach § 131 SGB IX vereinbart bzw. Übergangsvereinbarungen getroffen. In diesen wurden u. a. zu den Leistungen der Sozialen Teilhabe nach §§ 76 ff. SGB IX die Leistungen definiert und Kalkulationen der Vergütung vereinbart. Auf dieser Grundlage können Leistungsträger und Leistungserbringer nun auf der Ebene des einzelnen Angebotes Verträge schließen. Besonders der offene Leistungskatalog der Sozialen Teilhabe bietet hierzu die Möglichkeit der Erstellung neuer, innovativer Angebote.

Diese Veranstaltung konzentriert sich daher auf die Leistungen der Sozialen Teilhabe, wie der Gesetzgeber sie im Zweiten Teil des SGB IX beschrieben hat und sie in den Landesrahmenverträgen konkretisiert wurden. 
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts Umsetzungsbegleitung BTHG (www.umsetzungsbegleitung-bthg.de) statt. Das Projekt ist in Trägerschaft des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. und wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages mit Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördert.
Ziele
1. Sie haben einen Überblick über die Rechtsänderungen, die Intention des Gesetzgebers und das damit verbundene Entwicklungspotenzial für personenzentrierte Teilhabeleistungen in der Eingliederungshilfe erhalten (BTHG im Überblick durch das Projekt).
2. Sie kennen die neue Leistungsstruktur in der Eingliederungshilfe gemäß Teil 2 SGB IX (v. a. die Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach §§ 76 ff. SGB IX) sowie die Schnittstellen und Abgrenzung dieser Leistungen zu den Leistungen der Pflege nach SGB XI und der medizinischen Rehabilitation.
3. Sie kennen die Grundstrukturen des neuen Vertragsrechts sowie die Regelungen zu den Vertragsinhalten für die Leistungsvereinbarungen.
4. Sie konnten sich auf die Verhandlungen auf Ebene der Einzelvereinbarungen in Ihrem Bundesland vorbereiten. Sie haben relevante Fragen zur Vorbereitung der Leistungsvereinbarungen und Antwortmöglichkeit hierzu erarbeitet. 
5. Sie erhalten die Gelegenheit, sich über die Entwicklung neuer Leistungen sowie eines inklusiven Sozialraums auszutauschen. 
Zielgruppen
Die digitale Fachveranstaltung richtet sich vorrangig an Mitarbeiter/innen von Trägern der Eingliederungshilfe sowie angrenzender Fachbereiche, an Mitarbeiter/innen von Leistungserbringer für Fachleistungen der Eingliederungshilfe, Betreuerinnen und Betreuer sowie an Vertreter/innen der „maßgeblichen Interessenvertretungen“ von Menschen mit Behinderungen.
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Uhrzeit
	Bitte schauen Sie sich folgende Aufzeichnung vorab für diesen Veranstaltungstag an*:
· Das BTHG im Überblick
· Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes
· Wesentliche Rechtsänderungen und Inkrafttreten des BTHG
· Umsetzungsstand in den Ländern
· Vorstellung des Projekts „Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz“
Matthias Dehmel und Tristan Fischer, Projekt Umsetzungsbegleitung BTHG
· Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach dem SGB IX Teil 2
N.N. (vll. von Boetticher)
Programmpunkt

	09:00 
	Begrüßung und Einführung in die Tagung

	09:15
	Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach dem SGB IX Teil 2 – Frage-Antwort-Runde
N.N. (von Boetticher; EGH-Träger)

	10:45
	Pause

	11:00
	Podiumsdiskussion: Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach dem BTHG: Teilhabe zwischen Anspruch und Realität	Comment by Fischer, Tristan: Entweder ein Impulsvortrag im Rahmen der Podiumsdiskussion von der Selbsthilfe (bspw. Bannasch von der RK Bayern) oder ein eigener Vortrag aus Sicht der Selbsthilfe 
N.N. (Eingliederungshilfe)
N.N. (Leistungserbringer)
N.N. (Leistungsberechtigter; Cisco-Pool)
N.N. (Moderator)

	12:30
	Ende


* Den Link zu den aufgezeichneten Vorträgen erhalten Sie eine Woche vor der Veranstaltung. Rückfragen zu den Vorträgen können Sie uns auch im Vorfeld zukommen lassen an fischer@umsetzungsbegleitung-bthg.de. 

	DONNERSTAG, 22.04.2021	

	Uhrzeit
	Programmpunkt

	09:00	
	Regelungen zu den Leistungen zur Sozialen Teilhabe in den Landesrahmenverträgen. Welche Möglichkeiten bieten die Verträge für die Entwicklung neuer Angebote?	Comment by Fischer, Tristan: Bspw. LWL oder LVR einladen lassen und referieren lassen. 
N.N. 

	10:00
	Ausgestaltung von neuen Angeboten – Beispiel(e) aus der Praxis 	Comment by Fischer, Tristan: Hier bietet sich bspw. Frau Waters von Bethel an oder die AWO
N.N. (Leistungserbringer)
N.N. (Leistungsträger)

	11:30
	Pause

	11:45
	Arbeitsgruppenphase und anschließende Diskussion im Plenum: Erstellung von neuen Leistungsangeboten auf der Grundlage der Landesrahmenverträge

	13:00
	Ende



	FREITAG, 23.04.2021

	Uhrzeit
	Programmpunkt

	09:00
	Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX	Comment by Fischer, Tristan: Auch Abgrenzung zur Pflege thematisieren 
N.N.

	10:00
	Arbeitsgruppenphase 1
Bedarf der Assistenzleistungen gem. § 78 SGB IX anhand der Bedarfsermittlung erkennen und unterscheiden können

	10:45
	Pause

	11:00
	Konzept zur Sozialraumorientierung	Comment by Fischer, Tristan: Bspw. Nordfriesland, aber vll gibt es noch weitere

	12:00
	Arbeitsgruppenphase 2:

Erstellung eines Konzepts zur Sozialraumorientierung

	13:00
	Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen und Klärung von Fragen

	13:30
	Zusammenfassung und Ausblick
Matthias Dehmel und Tristan Fischer

	13:40
	Ende der Veranstaltung
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aNMELDUNG BITTE BIS
XX.XX.2021
Veranstaltungsort	
Digitale Fachveranstaltung 
Kontakt (fachliche Fragen)
Tristan Fischer (Projekt Umsetzungsbegleitung BTHG)
Telefon: 030 62980-136
fischer@umsetzungsbegleitung-bthg.de
Kontakt (organisatorische Fragen)
John Richter (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.)
Telefon: 030 62980-606
j.richter@deutscher-verein.de
KoSTEN
VERANSTALTUNGSKOSTEN DEUTSCHER VEREIN
Mitglieder
133 Euro

Nichtmitglieder
167 Euro
Anmeldung und Zahlung an den Deutschen Verein.
Nach dem Anmeldeschluss erhalten Sie eine Teilnahmezusage durch den Deutschen Verein mit Rechnung oder eine Teilnahmeabsage. 
Anmeldung
Bitte nutzen Sie die Onlineanmeldung auf unserer Webseite:
 



Veranstalter
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 
Michaelkirchstr. 17/18, D-10179 Berlin-Mitte
Telefon +49(0) 30/62980-0	Telefax +49(0) 30/62980-150
E-Mail: kontakt@deutscher-verein.de 	Internet: www.deutscher-verein.de
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